
E N E R G I EAU SWE lS,u, wohnsebäude

X Fensterlirftung
X Schachtlüftung

E Passive Kühlung

E Gelieferte Kälte

E Neubau

X VermietungA,/erkauf

Adresse

Gehäudeteil 2

Erdgas L

Erdgas L

Verwendung: keine

fl Lüftungsantage mit Wärrnenickgewinnung
E Lüftungsanlage ohne Wärrnerückgewinnung

E Kühlung aus Strom

E Ki-rhlung aus Wärme

Nächstes Fälligkeitsdatum der lnspektion:

Mehrfamilienhaus - Mittelhaus

Biesnitzer Straße 9;02826 Görtitz

1.523,88 m2 X nach § 32 GEG aus der WohnJläclrc ermittelt

t Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesetzes zum GEG
2 nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz2 GEG einzutragen
3 Mehrfachangaben möglich
o be; Wärrrenetzen Baujahr oer Übergabestation
: Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG



08.08.2020

Berech neter Energ iebedarf des Gebäudes Registriernumrner: SN -2022-003959130

kg CO;Aquivalent (maa)

kWh(m2.a)

150

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien 3

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und
Kälteenergiebedarfs auf Grund des § l0 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Anteil der

Arr: 3ffil,'n"- ilX;l'"n''-

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom

175 200 225 >250

Maßnahmen zur Einsparung 3

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck-
ung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine Ma&
nahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemäß § 34 Absatz 2

GEG erfüllt.

tr Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16

GEG sind eingehalten

E Maßnahme nach § 45 GEG in Kombination gemäß § 34 Absatz 2
GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG vrerden um o/a

unterschritten.AnteilderPflichtedüllung: %

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energleausweises
2 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG
3 nur bei Neubau
4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

7550



Energieverbrauch
13 kg COr-Aquivalent l(m2a\

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
51 kWh/(m'?.a)

150 175 225

56 kWh/(m'z'a)
Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes lPflichtangabe in lmmobilienanzeigenJ

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

01.01.18 1,11

2 gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge, Warmwasser- oder Kühlpauschale in kWh
s EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

200

Energieträger 2
Primär-
energre-
faktor

Energie-
verbrauch

tkwhl

Anteil
Warmwasser

lkwhl

Anteil
Heizung
lkwhl

Klima-
faktor

N E RG I EAU SWE lS,u, wohnsebäude
deenergiegesetz (GEG) vom 1

..+#.W,öi 2?:
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E N E RG I EAU SWE lS,u,wohnsebäude
gemäß den §i§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind tr möglich tr nicht möglich

Empfoh lene lvlodernisierungsmaßn ah men

(freiwillige Angaben)
I

geschätzte I geschätzte Kosten
Amort.sa- | pro eingesparle
tionszeit I Kilowattstunde

n weitere Einlräge in Anlage

. Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der lnformation.Hrnwers: ^.Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angyaben zu den Empfehlungen
slnd erhältlich bei/unter:

ista Deutschland GmbH, Ronny Thieme
Walter-Köhn Str. 4D, 04356 Leipzig

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwlllig)



E N E RG I EAU SWE lS,u,. wohnsebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 08.08.2020

Angabe Gebäudeteil - Seite 1

Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt vlerden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemäß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebäudeteil zu
beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG) Dieswird im Energieausweis durch dieAngabe
,,Gebäudeteil" deutlich gemacht.

Erneuerbare Enerqien - Seite 1

Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedad
und den Endenergiebedarf dargestellt Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (2. B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere
Wärmegevrinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität
des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen lnsbesondere vregen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächli-
chen Energieverbrauch

Primärenergiebedarf - Seite 2

Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er
berücksichtigt neben der Endenergie miihilfe von Primärenergiefaktoren
auch die so genannte ,,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Vedeilung,
Umvrandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (2. B. Heizöl, Gas,
Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Enerqetische Qualität der Gebäudehülle - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübedragende Umfas-
sun gsf läche bezogene Transm issionswärmeverlust. Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeübertragenden Um-
fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes-
Ein kleiner Wert signalisierl einen guten baulichen \ryärmeschutz Außer
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen
Wärmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebäudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jähr-

lich benötigte Energiemenge für Helzung, Lüftung und Warmwasserberei-
tung an- Er wird unter Standardkllma- und Standardnutzungsbedingun-
gen errechnet und ist ein lndikator f ür die Energieeffizienz eines Gebäudes
und seiner Anlagentechnik, Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge,
die dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss.
damlt die standardisierte lnnentemperatur, der Warmwasserbedarf und
die notv'/endige Lüftung sichergestellt werden können. Ein kleiner Weft
signalisieft einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz

Angaben zur Nutzunq erneuerbarer Energien - Seite 2

Nach dem GEG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuerbare
Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs nurzen ln
dem Feld ,,Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien" sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien, der prozentuale Deckungsanteil am
Wärme- und Kälteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der Pflichter-
fullung abzulesen Das Feld ..Maßnahmen zur Einsparung" wird ausge-
füllt. wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollständig durch
Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen \ryärmeschutz ge-
mäß § 45 GEG erfüilt werden.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieveörauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren aul einen deutschlandwei-
ten Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ein hoher Verbrauch
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebäudes. Der Endenergieverkauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss aul den kÜnftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhangen.
lm Fall längerer Leerstände wird hierftir ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. lm lnteresse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über eine Pauschale
berücksichtigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,,Verlcrauchserfassung"
zu entnehmen-

Primärenergieverbrauch - Seite 3

Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er mithilfe
von Primärenergiefaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils einge-
setzten Energieträger berücksichtigen.

Treibhausgasemissionen - Seite 2 und 3

Die mh dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als äquivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtangaben für lmmobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pflicht, in lmmobilienanzeigen die in § 87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 odet 3.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3
Die Vergleichswede auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich Anhaftspunkte für grobe Vergleiche der Wede die-
ses Gebäudes mit den Vergleichsweften anderer Gebäude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Wefte für die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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